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9969 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche 
Bundesschulgesetz, das Schulunterrichtsgesetz und das Schulpflichtgesetz 1985 geändert 
werden 

 

Änderungen in der Plenarsitzung des Nationalrates 
 
Der Nationalrat hat anlässlich der Beschlussfassung im Gegenstand folgende Änderungen 

beschlossen: 

1. In Art. 3 ist nach Z 17 (§ 41a Abs. 2) folgende Z 17a einzufügen: 

„17a. § 45 Abs. 5 erster Satz lautet: 
„Wenn ein Schüler einer mittleren oder höheren Schule länger als eine Woche oder fünf nicht 
zusammenhängende Schultage oder 30 Unterrichtsstunden im Unterrichtsjahr dem Unterricht fernbleibt, 
ohne das Fernbleiben zu rechtfertigen (Abs. 3) und auch auf schriftliche Aufforderung hin eine Mitteilung 
binnen einer Woche nicht eintrifft, so gilt der Schüler als vom Schulbesuch abgemeldet (§ 33 Abs. 2 
lit. c).“ “ 

2. In Art. 3 hat in der Z 26 (§ 82 Abs. 11) die Z 4 zu lauten: 
 „4. § 45 Abs. 5 sowie die Überschrift des § 64, § 64 Abs. 1, 2, 14 und 16, § 66a Abs. 1 und § 83 Abs. 

3 treten mit 1. September 2018 in Kraft; gleichzeitig tritt § 64 Abs. 2a bis 2d außer Kraft;“ “ 
 
Der Nationalrat hat anlässlich der Beschlussfassung im Gegenstand weitere folgende Änderungen 

beschlossen: 
 

1. In Art. 4 der Regierungsvorlage (Änderung des Schulpflichtgesetzes 1985) hat die Z 8 (§ 24 
Abs. 4) zu lauten: 

„8. § 24 Abs. 4 lautet: 
„(4) Die Nichterfüllung der in den Abs. 1 bis 3 angeführten Pflichten stellt eine 
Verwaltungsübertretung dar, die nach Setzung geeigneter Maßnahmen gemäß § 25 Abs. 2 und 
je nach Schwere der Pflichtverletzung, jedenfalls aber bei ungerechtfertigtem Fernbleiben der 
Schülerin oder des Schülers vom Unterricht an mehr als drei aufeinander- oder nicht 
aufeinanderfolgenden Schultagen der neunjährigen allgemeinen Schulpflicht, bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige zu bringen ist und von dieser mit einer Geldstrafe von 
110 € bis zu 440 €, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen 
zu bestrafen ist.“ “ 

2. In Art. 4 der Regierungsvorlage (Änderung des Schulpflichtgesetzes 1985) hat in der Z 10 (§ 
27) § 27 Abs. 2 zu lauten: 

„(2) In den Fällen des § 11 Abs. 3 beträgt die Frist für die Erhebung der Beschwerde beim 
Verwaltungsgericht fünf Tage. Das Bundesverwaltungsgericht hat ab Vorlage solcher 

Beschwerden binnen vier Wochen zu entscheiden.“ 
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